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1 Textliche Festsetzungen 

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 12 „Oculus Campus“ werden für seinen Geltungs-

bereich die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 7 „In der Stockwiese“ – 3. Änderung 

und Erweiterung von 2022 sowie des Bebauungsplanes Nr. 8 „Schattenlänge“ von 2022 

durch die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes ersetzt. 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

1.1.1  Mischgebiet (§ 6 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 und 6 Nr. 1 BauNVO) 

1.1.1.1 Im Mischgebiet sind die nach § 6 Abs. 2 Nr. 7 und 8 BauNVO allgemein zulässigen Tank-

stellen und Vergnügungsstätten sowie die nach § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuläs-

sigen Vergnügungsstätten unzulässig. 

1.1.1.2 Im Mischgebiet sind alle Arten von Einrichtungen und Betrieben, die auf Darbietungen oder 

Handlungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet sind, unzulässig. 

1.1.2  Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 und 6 Nr. 1 sowie Abs. 9 BauNVO) 

1.1.2.1  Im Gewerbegebiet sind die nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO allgemein zulässigen Tankstellen 

sowie die nach § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Wohnungen für Aufsichts- 

und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbe-

betrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, 

sowie Vergnügungsstätten unzulässig. 

1.1.2.2 Im Gewerbegebiet sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig. Ausnahmsweise dürfen die im 

Gebiet ansässigen Handwerks- und Gewerbebetriebe auf einem untergeordneten Teil der 

durch die jeweiligen Betriebsgebäude bebauten Fläche von maximal 10 % und insgesamt 

nicht mehr als 200 m² pro Betrieb Produkte verkaufen, die sie im Gebiet selbst hergestellt, 

weiterverarbeitet oder weiterbearbeitet haben oder die sie in ihrer handwerklichen oder ge-

werblichen Tätigkeit in branchenüblicher Weise installieren, einbauen oder warten. 

1.1.2.3 Im Gewerbegebiet sind alle Arten von Einrichtungen und Betrieben, die auf Darbietungen 

oder Handlungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet sind, unzulässig. 

1.1.2.4 Für das Gewerbegebiet wird als Einschränkung festgesetzt, dass wesentlich störende Ge-

werbebetriebe und Anlagen unzulässig sind. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 Abs. 1 BauNVO) 

1.2.1 Als unterer Bezugspunkt für die Höhenermittlung baulicher Anlagen gilt im Mischgebiet und 

im Gewerbegebiet die Höhe von 198,50 m ü.NHN. Oberer Bezugspunkt ist der oberste Ge-

bäudeabschluss (Gebäudeoberkante). 
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1.2.2 Die maximal zulässige Höhe von Werbefahnen und Werbeanlagen in Form von Pylonen 

oder Stelen beträgt 7,0 m über der natürlichen Geländeoberfläche. 

1.3 Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Der entlang der Straßenverkehrsflächen der Sudetenstraße festgesetzte Bereich ohne Ein- 

und Ausfahrt darf ausnahmsweise durch eine Zufahrt zum Betriebsgelände unterbrochen 

werden, wenn diese Zufahrt ausschließlich dem Werksverkehr und somit dem Transport und 

der Verbringung von eigenen Gütern innerhalb des Unternehmens dient, die für die Beför-

derung verwendeten Fahrzeuge und Maschinen von Personal des Unternehmens geführt 

werden und die Zufahrt in geeigneter Weise, zum Beispiel durch eine Tor- oder Schranken-

anlage mit entsprechender Steuerung, für den übrigen Verkehr gesperrt ist. 

1.4 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-

tur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Reptilienhabitat“ dient als vorlaufende Aus-

gleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) für die Zauneidechse. Innerhalb dieser Fläche sind 

vier Sandlinsen auf einer Fläche von jeweils 15 m² anzulegen. Hierzu ist der vorhandene 

Boden bis zu einer Tiefe von 0,8 m zu entnehmen und durch grabbaren Sand zu ersetzen; 

die einzelnen Bereiche sind anschließend in einer Höhe von ca. 0,8 m mit Sand zu überde-

cken. Darüber hinaus sind innerhalb dieser Fläche vier Steinschüttungen (Bruchstein 0/300) 

sowie vier Totholzhaufen auf einer Fläche von jeweils 15 m² anzulegen. Die übrigen Flächen 

sind als extensives Grünland zu entwickeln und zu pflegen. Der Gesamtbereich ist regelmä-

ßig so zu pflegen, dass ein übermäßiges Überwachsen vermieden wird. 

1.5 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

1.5.1 Pkw-Stellplätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise, z.B. mit weitfugigem Pflaster, Ra-

sengittersteinen, Porenpflaster oder Schotterrasen, zu befestigen. 

1.5.2 Die Verwendung von wasserdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien (Folie oder 

Vlies) zur Freiflächengestaltung ist unzulässig. Die Anlage von permanent mit Wasser ge-

füllten Teichen sowie die Verwendung im Zusammenhang mit der Errichtung von Anlagen 

zur Rückhaltung von anfallendem Niederschlagswasser bleiben hiervon unberührt. 

1.5.3 Im Mischgebiet und Gewerbegebiet sind zur Außenbeleuchtung Leuchten mit LED-Lampen 

mit einer Farbtemperatur von nicht mehr als 3.000 K (warmweiße Lichtfarbe) mit geringem 

Ultraviolett- und Blaulichtanteil, die kein Licht über die Horizontale hinausgehend abstrahlen, 

zu verwenden. Die Festsetzung gilt auch bei einer nächtlichen Beleuchtungspflicht insbe-

sondere aufgrund nächtlicher Arbeitstätigkeiten im Außenbereich, sofern die Technischen 

Regeln für Arbeitsstätten oder die Pflicht zur Verkehrssicherung keine anderen 
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Anforderungen stellen. Leuchtmittel sind technisch und konstruktiv so auszuwählen, anzu-

bringen und zu betreiben, dass Lichteinwirkungen über das Baugebiet hinaus sowie auf 

Grünflächen, Bäume und sonstige Gehölzbestände auf ein Minimum begrenzt werden. 

1.6 Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) 

1.6.1 Mindestens 10 % der Grundstücksflächen eines Baugrundstückes sind mit standortgerech-

ten Laubbäumen und Laubsträuchern zu bepflanzen. Der Bestand sowie die nach den sons-

tigen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes vorgesehenen 

Anpflanzungen können hierbei angerechnet werden. 

1.6.2 Je Baumsymbol in der Planzeichnung ist mindestens ein standortgerechter Laubbaum mit 

einem Mindest-Stammumfang von 18-20 cm zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Eine 

Verschiebung der Pflanzungen von bis zu 10 m gegenüber den zeichnerisch festgesetzten 

Standorten ist zulässig. Bei Abgang sind entsprechende Ersatzpflanzungen vorzunehmen. 

Bei Anpflanzungen außerhalb größerer Grünflächen sind Pflanzscheiben mit mindestens 

4,0 m² Fläche oder Pflanzstreifen mit einer Breite von mindestens 2,0 m je Baum vorzuse-

hen. 

1.6.3 Innerhalb der umgrenzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen ist eine geschlossene Anpflanzung mit einheimischen, standortgerechten 

Laubbäumen und Laubsträuchern vorzunehmen und dauerhaft zu erhalten. Sträucher sind 

in Gruppen von jeweils 3-5 Exemplaren einer Art zu pflanzen. Bei Abgang sind gleichartige 

Ersatzpflanzungen vorzunehmen. 

1.6.4 Im Mischgebiet und Gewerbegebiet ist je drei Pkw-Stellplätze mindestens ein standortge-

rechter Laubbaum mit einem Mindest-Stammumfang von 18-20 cm anzupflanzen und dau-

erhaft zu erhalten. 

1.6.5 Die Dachflächen des obersten Geschosses von Gebäuden mit Dächern mit einer Neigung 

bis einschließlich 10° sind mindestens in extensiver Form fachgerecht und dauerhaft zu be-

grünen. Die Mindesthöhe der Substratschicht beträgt 10 cm. Von einer Begrünung ausge-

nommen sind Lichtkuppeln, Dachaufgänge, technische Aufbauten, Attikabereiche und 

Brandschutzstreifen; Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie zählen in diesem Zu-

sammenhang nicht zu den technischen Aufbauten und sind fachgerecht über der Dachbe-

grünung auszuführen. 

1.6.6 Zum Erhalt festgesetzte Laubbäume sind fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 

Bei Abgang sind gleichartige Ersatzpflanzungen vorzunehmen; hierbei ist eine Verschiebung 

der Baumpflanzungen von bis zu 10 m gegenüber den zeichnerischen festgesetzten Stand-

orten der zu erhaltenden Laubbäume zulässig. 
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2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 
(Satzung gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 und 3 HBO) 

2.1 Gestaltung baulicher Anlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO) 

2.1.1 Zulässig sind Dächer mit einer Neigung von maximal 10°. 

2.1.2 Zur Dacheindeckung sind nicht glänzende Materialien zu verwenden. Die Zulässigkeit von 

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sowie von Dachbegrünungen bleibt unbe-

rührt. 

2.1.3 Als vollflächige Fassadenfarben sind grelle Farben in Anlehnung an die RAL-Farben Nr. 

1003 (Signalgelb), Nr. 2010 (Signalorange), Nr. 3001 (Signalrot), Nr. 4008 (Signalviolett), Nr. 

6032 (Signalgrün) und Nr. 5005 (Signalblau) unzulässig. Die Farbgestaltung von Werbean-

lagen an Gebäuden bleibt hiervon unberührt. 

2.2 Werbeanlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO) 

2.2.1 Selbstleuchtende Werbeanlagen sowie Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder 

laufendem Licht sind unzulässig. Werbeanlagen sind blendfrei und nicht beweglich zu ge-

stalten. Licht darf nicht an angestrahlten Flächen vorbeigelenkt werden. Zur Vermeidung 

sind Leuchtmittel mit gerichteter Abstrahlung oder Blendklappen einzusetzen. Um Streulicht 

in den Himmel und die Umgebung zu vermeiden, dürfen Anstrahlungen nur von oben nach 

unten erfolgen. 

2.2.2 Werbeanlagen an Gebäuden dürfen die jeweilige Außenwandhöhe nicht überschreiten. 

2.3 Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 

2.3.1 Zulässig sind ausschließlich offene Einfriedungen, z.B. aus Drahtgeflecht oder Stabgitter, in 

Verbindung mit einheimischen, standortgerechten Laubsträuchern oder Kletterpflanzen, so-

wie die Pflanzung von heimischen Laubhecken. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. 

Bei Einfriedungen ist ein Mindestbodenabstand von im Mittel 0,15 m einzuhalten. Mauer- 

und Betonsockel sind unzulässig. 

2.3.2 Die Verwendung von Sichtschutzstreifen bei Stabgitterzäunen ist unzulässig. 

2.4 Abfall- und Wertstoffbehälter (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 

Standflächen für Abfall- und Wertstoffbehälter auf den Baugrundstücken sind gegen eine 

allgemeine Einsicht abzuschirmen und entweder in Bauteile einzufügen oder einzubeziehen, 

mit Laubhecken zu umpflanzen oder mit beranktem Sichtschutz dauerhaft zu umgeben. 
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2.5 Gestaltung der Grundstücksfreiflächen (§ 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO) 

2.5.1 Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind, soweit sie nicht für eine andere zulässige 

Verwendung benötigt werden, unter Verwendung von standortgerechten Laubbäumen und 

Laubsträuchern oder artenreicher Ansaaten, als naturnahe Grünfläche anzulegen und zu 

pflegen. Die Anlage von Kunstrasenflächen ist unzulässig. 

2.5.2 Großflächig mit Steinen, Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren Materialschüttungen 

bedeckte Flächen, in welchen diese Materialien das hauptsächliche Gestaltungselement 

sind und Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen, sind unzulässig. Stein- oder 

Kiesschüttungen, die dem Spritzwasserschutz unmittelbar am Gebäude oder der Versicke-

rung von Niederschlagswasser dienen, bleiben hiervon unberührt. 

3 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 

3.1 Stellplatz- und Abstellplatzsatzung 

Auf die Satzung über Stellplätze, Garagen und Fahrrad-Abstellplätze im Stadtgebiet Wetzlar 

(Stellplatz- und Abstellplatzsatzung) der Stadt Wetzlar in der jeweils rechtsgültigen Fassung 

wird hingewiesen. 

3.2 Baumschutzsatzung 

Auf die Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Wetzlar (Baumschutzsatzung) 

in der jeweils rechtsgültigen Fassung wird hingewiesen. 

3.3 Gebäudeenergiegesetz 

Auf das Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur 

Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG) und die hierin 

enthaltenen Vorgaben für einen möglichst sparsamen Einsatz von Energie in Gebäuden ein-

schließlich einer zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeugung von Wärme, 

Kälte und Strom für den Gebäudebetrieb in der jeweils rechtsgültigen Fassung wird hinge-

wiesen. 

3.4 Bodendenkmäler 

Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt, so ist dies dem Landesamt für Denkmal-

pflege Hessen (hessenArchäologie) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich 

anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige 

im unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhal-

tung des Fundes zu schützen (§ 21 HDSchG). 

  



Textliche Festsetzungen, Bebauungsplan Nr. 12 „Oculus Campus“   

Vorentwurf - Planstand: 17.06.2025 7 

3.5 Abwasserbeseitigungssatzung und Verwertung von Niederschlagswasser 

3.5.1 Auf die Bestimmungen der Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Wetzlar in der jeweils 

rechtsgültigen Fassung wird hingewiesen. 

3.5.2 Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisa-

tion ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem 

weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-

schaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 Satz 1 WHG). 

3.5.3 Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, ver-

wertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenste-

hen (§ 37 Abs. 4 Satz 1 HWG). 

3.6 Grundwasser 

Sollte im Zuge von Baumaßnahmen und einer Bebauung der Grundstücke im Geltungsbe-

reich des Bebauungsplanes während der Baugrubenherstellung Grundwasser aufgeschlos-

sen und dessen Ableitung erforderlich werden, ist dies unverzüglich beim Kreisausschuss 

des Lahn-Dill-Kreises, Untere Wasserbehörde, anzuzeigen. 

3.7 Vorsorgender und nachsorgender Bodenschutz 

3.7.1 Bei der Umsetzung der Planung und Baudurchführung sind die einschlägigen Vorgaben und 

Normen sowie insbesondere die vom Hessischen Ministerium für Landwirtschaft und Um-

welt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat herausgegebenen Merkblätter „Bodenschutz für 

Bauausführende“ und „Bodenschutz für Häuslebauer“ sowie die DIN-Vorschriften DIN 19639 

„Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben“, DIN 18915 „Vegetations-

technik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“ und DIN 19731 „Bodenbeschaffenheit – Ver-

wertung von Bodenmaterial“ zu beachten. 

3.7.2 Im Zuge von Erdaushubmaßnahmen kann es bei allen und auch bei bereits untersuchten 

und sanierten Altflächen punktuell zum Anfall von verunreinigtem Boden aus der Vornutzung 

kommen. Die Bewertung der Bodenverunreinigungen bzw. Bodenveränderungen beruht auf 

der jeweiligen Nutzung der Fläche. Bei sensiblen Nachnutzungen wie Wohnbebauung, Nutz-

gärten und Kinderspielflächen ist eine erneute Beurteilung der Schadstoffsituation erforder-

lich, wofür gegebenenfalls eine Nachuntersuchung notwendig werden kann. Sollten im Zuge 

der Bauarbeiten Anhaltspunkte für das Vorliegen schädlicher Bodenveränderungen oder Alt-

lasten wahrgenommen werden, sind nach § 4 Abs. 1 und 2 Hessisches Altlasten- und Bo-

denschutzgesetz (HAltBodSchG) die Bauarbeiten an dieser Stelle abzubrechen und der 

Sachstand unverzüglich den zuständigen Behörden zur Prüfung anzuzeigen. Darüber hin-

aus treten im innerstädtischen Bereich häufig Auffüllungen mit Materialien auf, die Schad-

stoffe enthalten können. Aushubarbeiten sind daher im Hinblick auf mögliche Schadstoffbe-

lastungen grundsätzlich sehr sorgfältig auszuführen. Aushubmaterial ist ordnungsgemäß zu 
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verwerten oder zu beseitigen. 

3.7.3 Mögliche Schadstoffbelastungen im Untergrund sind außerdem auch bei der Anlage von 

versickerungsfähigen Oberflächen und bei der Herstellung von Pflanzflächen zu berücksich-

tigen. Insbesondere zur Wiederherstellung durchwurzelbarer Bodenschichten bzw. von Bö-

den mit hoher Funktionalität sowie zum Schutz noch vorhandener, bisher kaum anthropogen 

veränderter Böden wird im Rahmen von Baumaßnahmen empfohlen, eine bodenkundliche 

Baubegleitung hinzuzuziehen. Die rechtlichen Vorgaben und fachlichen Anforderungen an 

den Bodenschutz sind bei Baumaßnahmen einzuhalten. 

3.8 Landschaftsschutzgebiet 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes grenzt im Süden an das Landschafts-

schutzgebiet „Auenverbund Lahn-Dill“ an. Die Schutzbestimmungen der Verordnung über 

das Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Lahn-Dill“ vom 06.12.1996 (StAnz. 52/53/1996, 

S. 4327ff.) sind zu beachten. 

3.9 Pflege und Bewirtschaftung der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-

den, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Reptilienhabitat“ ist das Grünland 

zweimal im Jahr mit einem Balkenmäher zu mähen. Die Schnitthöhe beträgt mindestens 10 

cm; das Schnittgut ist abzutransportieren. Alternativ kann eine Schaf- oder Ziegenbeweidung 

durchgeführt werden. 

3.10 Artenschutzrechtliche Vorgaben und Hinweise 

3.10.1 Zur Vermeidung des Eintretens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 

Nr. 1 bis 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist die Beachtung und Durchführung von 

Vermeidungsmaßnahmen und darüber hinaus die Umsetzung von vorlaufenden Ausgleichs-

maßnahmen (CEF-Maßnahmen) für Feldlerche, Zwergfledermaus und Zauneidechse inner-

halb sowie in räumlicher Nähe zum Eingriffsbereich (Plangebiet) erforderlich. 

3.10.2 Die artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen in Form von CEF-Maßnahmen sind ge-

mäß § 44 Abs. 5 BNatSchG als vorlaufende Maßnahmen umzusetzen, d.h. sie müssen zum 

Zeitpunkt des Eingriffs in die entsprechenden Lebensräume so weit entwickelt sein, dass sie 

für die betreffende Art als Ersatzlebensraum dienen können. 

3.10.3 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG grundsätzlich nur 

in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 28./29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums 

ist die Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde erforderlich. Die betroffenen Bereiche 

sind zudem zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch eine fachlich qualifizierte Person auf 

aktuelle Brutvorkommen von Vögeln zu kontrollieren. 
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3.10.4 Der Eingriffsbereich (Plangebiet) ist durch die Aufstellung einer temporären und überklette-

rungssicheren Einwanderungsbarriere (Reptilienzaun) zur Verhinderung des Einwanderns 

von Zauneidechsen aus dem Umfeld zu sichern. Im Eingriffsbereich vorhandene Zaun-

eidechsen sind in das zuvor vorbereitete und funktionsfähige Ersatzhabitat umzusiedeln. Die 

Umsiedlung hat durch fachlich qualifizierte Personen zu erfolgen. Das Ersatzhabitat ist vo-

rübergehend mit einer für Reptilien überkletterungssicheren Barriere zu umzäunen, um ein 

direktes Abwandern der umgesiedelten Zauneidechsen zu verhindern. Tiefbauarbeiten in 

Bereichen mit Vorkommen der Zauneidechse sind zu Beginn der Arbeiten durch eine fach-

lich qualifizierte Person zu begleiten (ökologische Baubegleitung). 

3.11 Schutz und Erhalt von Bäumen und sonstigen Bepflanzungen 

Gesunder Baumbestand ist zu erhalten, sofern er nicht unmittelbar durch Baumaßnahmen 

betroffen ist. Der zu erhaltende Bewuchs ist während Bauarbeiten gemäß DIN 18920 „Schutz 

von Bäumen, Gehölzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ durch ent-

sprechende Schutzmaßnahmen vor Beschädigung oder sonstigen Beeinträchtigungen des 

Kronen-, Stamm- und Wurzelraumbereiches zu schützen. Dies gilt auch für Bäume, die nicht 

auf den Baugrundstücken stehen. 

3.12 Hinweise zur Eingriffsminimierung 

3.12.1 Für die Außenbeleuchtung ist auf aufgeneigte Leuchten, Bodenstrahler, Skybeamer, Kugel-

leuchten oder nicht abgeschirmte Röhren zu verzichten. Licht soll nur dann eingeschaltet 

sein, wenn es benötigt wird und ist außerhalb der Nutzungszeit zu dimmen oder abzuschal-

ten. Künstliches Licht darf nur dorthin strahlen, wo es unbedingt nötig ist. Zur Vermeidung 

ungerichteter Abstrahlung sind daher vollabgeschirmte Leuchten einzusetzen, die nur unter-

halb der Horizontalen abstrahlen und die im installierten Zustand kein Licht horizontal oder 

nach oben abstrahlen. Im Übrigen wird auf die einschlägigen Regelungen des § 35 HeNatG 

verwiesen. 

3.12.2 Es wird darauf hingewiesen, dass die Errichtung großflächiger, vollständig transparenter 

oder spiegelnder Glaskonstruktionen mit einer zusammenhängenden Glasfläche von mehr 

als 20 m² gemäß § 37 Abs. 2 HeNatG in der Regel unzulässig ist. Zudem sind gemäß § 37 

Abs. 3 HeNatG bei Neubau und grundlegender Sanierung bestehender Baukörper großflä-

chige Glasfassaden und spiegelnde Fassaden zu vermeiden und dort, wo sie unvermeidbar 

sind, so zu gestalten, dass Vogelschlag vermieden wird. 

  



Textliche Festsetzungen, Bebauungsplan Nr. 12 „Oculus Campus“   

Vorentwurf - Planstand: 17.06.2025 10 

3.13 Artenauswahl  

Artenliste 1 (Bäume): 

Acer campestre – Feldahorn    Quercus petraea – Traubeneiche  

Acer platanoides – Spitzahorn    Quercus robur – Stieleiche 

Acer pseudoplatanus – Bergahorn   Sorbus aria/intermedia – Mehlbeere 

Carpinus betulus – Hainbuche    Sorbus aucuparia – Eberesche 

Prunus avium – Vogelkirsche    Tilia cordata – Winterlinde 

Prunus padus – Traubenkirsche    Tilia platyphyllos – Sommerlinde 

Artenliste 2 (Sträucher): 

Amelanchier ovalis – Gemeine Felsenbirne  Malus sylvestris – Wildapfel 

Buxus sempervirens – Buchsbaum   Rhamnus cathartica – Kreuzdorn 

Cornus sanguinea – Roter Hartriegel   Ribes div. spec. – Beerensträucher 

Corylus avellana – Hasel    Rosa canina – Hundsrose 

Euonymus europaeus – Pfaffenhütchen  Salix caprea – Salweide 

Frangula alnus – Faulbaum   Salix purpurea – Purpurweide 

Genista tinctoria – Färberginster   Sambucus nigra – Schwarzer Holunder 

Ligustrum vulgare – Liguster   Viburnum lantana – Wolliger Schneeball 

Lonicera xylosteum – Heckenkirsche  Viburnum opulus – Gemeiner Schneeball 

Lonicera caerulea – Heckenkirsche 

Artenliste 3 (Ziersträucher und Kleinbäume): 

Amelanchier div. spec. – Felsenbirne   Lonicera nigra – Heckenkirsche 

Calluna vulgaris – Heidekraut    Lonicera periclymenum – Waldgeißblatt 

Chaenomeles div. spec. – Zierquitte   Magnolia div. spec. – Magnolie 

Cornus florida – Blumenhartriegel   Malus div. spec. – Zierapfel 

Cornus mas – Kornelkirsche    Philadelphus div. spec. – Falscher Jasmin 

Deutzia div. spec. – Deutzie    Rosa div. spec. – Rosen 

Hamamelis mollis – Zaubernuss   Spiraea div. spec. – Spiere 

Hydrangea macrophylla – Hortensie  Weigela div. spec. – Weigelia 

Lonicera caprifolium – Gartengeißblatt 

Artenliste 4 (Kletterpflanzen): 

Aristolochia macrophylla – Pfeifenwinde   Lonicera spec. – Heckenkirsche 

Clematis vitalba – Wald-Rebe    Parthenocissus tricusp. – Wilder Wein 

Hedera helix – Efeu     Polygonum aubertii – Knöterich 

Hydrangea petiolaris – Kletter-Hortensie  Wisteria sinensis – Blauregen 

Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hessisches Nachbarrechtsgesetz 

wird hingewiesen. 

 


